Mitarbeitergespräch zur psychischen Belastung im Unternehmen
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	Anlagen
	· Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung Auswertung
· Maßnahmenkatalog psychische Belastung
· Teilnehmerliste
· Vorschlagsliste zur Situationsverbesserung
· Sonstiges:










Besprechungsinhalte:

· TOP 1 Thematik Psychische Belastung
· TOP 2 Auswertung psychische Belastung Unternehmen
· TOP 3Maßnahmen zur Reduzierung der psychischen Belastung im Unternehmen
· TOP 4 Hilfsangebote im Unternehmen (Unternehmen, Berufsgenossenschaften, Fachkräfte)
· TOP 5 Vorschläge zu Maßnahmen im Unternehmen

Hinweis zur Umsetzung
	Diese Maßnahme zur Auswertung der psychischen Belastung im Unternehmen ersetzt kein Einzelgespräch mit betroffenen Beschäftigten. Sie dient lediglich der Erörterung der Thematik und Bekanntgabe der Auswertung (Ergebnis) im Unternehmen. Diese Maßnahme dient auch der Verbesserung zur Verringerung der psychischen Belastung durch gezielte Maßnahmen und zählt als Präventionsmaßnahme zur psychischen Belastung im Unternehmen zum Schutz der Beschäftigten. Dieses Protokoll ist als Umsetzungsnachweis im Unternehmen zu dokumentieren.




TOP 1 Thematik Psychische Belastung

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff der „psychischen Belastung“ meist im negativen Sinne verwendet. Im Arbeitsschutz wird hierunter jedoch "die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken" (DIN EN ISO 10075-1:2018-01) verstanden und ist damit wertneutral. Bei der Arbeit können eine Vielzahl unterschiedlicher psychisch bedeutsamer Arbeitsanforderungen und -bedingungen zum Tragen kommen, z. B. im Bereich der Arbeitsinhalte oder Arbeitsaufgabe, bei der Arbeitsorganisation, oder im Rahmen von sozialen Beziehungen.

Psychische Belastungen werden von Menschen unterschiedlich wahrgenommen und können nicht auf jeden Menschen gleichermaßen übertragen werden. Im Unternehmen ist es die Summe der Merkmale, die einen Hinweis auf eine mögliche Belastung im Arbeitsleben geben können. Auch private psychische Belastungen können Ursache für Belastungen in der Arbeitswelt sein.

Psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung von Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und sozialer Teilhabe. Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit sind weit verbreitet und reichen von leichten Einschränkungen des seelischen Wohlbefindens bis zu schweren psychischen Störungen. Sie gehen mit erheblichen individuellen und gesellschaftlichen Folgen einher und beeinflussen die körperliche Gesundheit und das Gesundheitsverhalten. Aufgrund Ihrer weiten Verbreitung in der Bevölkerung haben insbesondere Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen und Demenzerkrankungen große Public Health-Relevanz.

Als Auslöseschwelle bei betrieblichen Befragungen gilt, wenn mindestens 33% der Beschäftigten gleiche Auswertemerkmale bewerten (Voraussetzung 75% der Beschäftigten haben an der Befragung teilgenommen). Mit Erreichen der Auslöseschwelle sollte das Unternehmen diese Merkmale im Unternehmen auswerten und nach Möglichkeit mit den Beschäftigten besprechen, um Lösungen erreichen zu können. Mit dem Erreichen der Auslöseschwelle ist noch keine unmittelbare Gefahrensituation im Unternehmen erreicht. Es wird lediglich ein Handlungsbedarf der Prüfung angezeigt.

Bewerten 66% der Beschäftigten gleiche Auswertemerkmale, ist eine unmittelbare Gefahrensituation erreicht. Die Gefahr einer psychischen Erkrankung durch die berufliche Tätigkeit ist sehr wahrscheinlich möglich. Diese Tatsache heißt nicht, dass bereits eine psychische Erkrankung vorliegt. Jetzt ist ein direkter Handlungsbedarf angesagt. Neben einer Situationsprüfung (betroffene Merkmale) müssen jetzt alle Maßnahmen zur psychischen Belastung dokumentiert werden. Fachkräfte wie Führungskräfte im Unternehmen, Betriebsärzte:innen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind einzubinden.





Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden:

· Situationsbesprechung mit Unternehmensleitung, Führungskräfte und Fachkräfte Arbeitsschutz
· Auswertung psychische Belastung mit Lösungsvorschlägen und Umsetzungskontrolle
· Information an alle Beschäftigte mit Information für Hilfsangebote 
· Erneute Umsetzung Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung nach Umsetzung der Lösungsvorschläge zur Wirksamkeits- und Umsetzungskontrolle
· Dokumentation im Unternehmen

Der Gesetzgeber hat die Erhebung der Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen auf mindestens einmal jährlich festgeschrieben. Die Teilnahme der Erhebung ist freiwillig und anonym. 



TOP 2 Auswertung psychische Belastung Unternehmen

Die Auswertung der psychischen Belastung kann durch die Unternehmensführung über „lehrgang.online“, Berichte, Auswertung psychische Belastung erfolgen.

Aufgabe:
Bericht psychische Belastung auswerten und ggf. Information an Beschäftigte geben.

TOP 3 Maßnahmen zur Reduzierung der psychischen Belastung im Unternehmen

Maßnahmen zur Reduzierung der psychischen Belastung über „lehrgang.online“, Berichte, Maßnahmenkatalog psychische Belastung ausdrucken und als Vorlage zur möglichen Umsetzung im Unternehmen heranziehen.

Hinweis:
Maßnahmen zur Reduzierung der psychischen Belastung sind auf das jeweilige Unternehmen und gegebenen Situation anzupassen. Die Vorschläge im Maßnahmenkatalog sind Musterbeispiele, wie eine mögliche Reduzierung erreicht werden kann.



TOP 4 Hilfsangebote im Unternehmen 
(Unternehmen, Berufsgenossenschaften, Fachkräfte)

Erster Ansprechpartner im Unternehmen ist immer das Unternehmen selbst. In der Regel ist dies immer das direkte Leitungspersonal vor Ort. Dies können folgende Personengruppen sein:

· Abteilungsleiter
· Unternehmensleitung
· Betriebsrat / Firmensprecher / Vertrauenspersonen

Nicht immer fällt es betroffenen Personen schwer sich dem Unternehmen anzuvertrauen und eine psychische Erkrankung anzuzeigen. Daher gibt es  auch Unternehmensfremde Einrichtungen, die hier helfen können. Dies sind folgende Personengruppen:

· Betriebsärztliche Betreuung (Betriebsarzt:ärztin)
· Fachkraft für Arbeitssicherheit
· Zuständige Berufsgenossenschaft (BG)
· Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
· Hausarzt:ärztin

Gerade die Berufsgenossenschaften sind hier durch eigene Psychotherapeuten in der Regel gut ausgestattet und bieten eine entsprechende Hotline mit Online- und auch Telefonsitzungen an. Voraussetzung hier ist eine entsprechende Unfallmeldung und Ereignis, dass zu einer psychischen Notlage führt. Die Kosten werden in diesem Fall von der Berufsgenossenschaft getragen.

Informieren Sie sich über Ihre zuständige Berufsgenossenschaft mit dem Stichwort: „Psychische Belastung bei der Arbeit“, oder direkt bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Anlage:

Musteraushang im Unternehmen


[image: ]
Hilfe bei Psychischer Belastung

Eine psychische Belastung ist eine anerkannte Erkrankung, die unbehandelt zu schwerwiegenden und langfristigen Erkrankungen führen kann. Eine Selbsthilfe ist in der Regel nur zu Beginn der Erkrankung möglich. Diese Erkrankungen enden sehr oft in einer Spirale, aus der eine Selbsthilfe kaum möglich ist.

Bitte sprechen Sie uns an und lassen Sie sich helfen.

Ihr Unternehmen
· Unternehmensleitung Max Mustermann 0123 456 789 0
· Personalvertretung Max Mustermann 0123 456 789 0
· Ansprechstelle Max Mustermann 0123 456 789 0

Fachstellen
· Betriebsmedizinische Betreuung 
Herr Dr. Mustermann 0123 456 789 0
· Fachkraft für Arbeitssicherheit
IMS Services Herr Joachim Seitz 0160 979 36 815

Institutionen
· Ihre Berufsgenossenschaft
Beispiel: BGW www.bgw.de
· Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BAuA www.baua.de
· Krisentelefon
0800 111 0 111 und 0800 111 0 222
_________________________________________________________


TOP 5 Vorschläge zu Maßnahmen im Unternehmen

Betriebe sind gesetzlich verpflichtet, Gefährdungen durch psychische Belastung im betrieblichen Arbeitsschutz zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zur Gefährdungsvermeidung zu ergreifen. 

Gemeinsam erarbeitete Strategien zur Reduzierung von psychischen Belastungen werden in der Regel durch die Beschäftigten sehr gut angenommen. Daher sollten Probleme im Team angesprochen und erörtert werden.

Gemeinsam zum Ziel.

	Problemstellung
	Maßnahmen zur Reduzierung

	





	

	





	

	





	

	





	

	





	





Teilnehmerliste

	Name
	Vorname
	Unterschrift
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	IMS Services Datenschutzinformation Auswertung psychische Belastung



	Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO für betroffene Personen 


IMS Services Dienstleistungen
Stand: 01.01.2026
Datenschutzinformation 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch IMS Services Dienstleistungen und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Wer ist für den Datenschutz verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter?

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

IMS Services Dienstleistungen
Joachim Seitz
Weinbergweg 23
97702 Münnerstadt
Telefon (0 97 33) 40 07
Mobil (01 60) 979 36 815
info@imsservices.biz

Sie erreichen unsere verantwortliche Stelle für Datenschutz unter:

IMS Services Dienstleistungen
Datenschutzbeauftragter
Weinbergweg 23
97702 Münnerstadt
Telefon (0 97 33) 40 07
Mobil (01 60) 979 36 815
info@imsservices.biz

Für welche Zwecke erheben wir die Daten?
Artikel 6 DSGVO (1) a, b und c
a.	Einwilligung
b.	Zur Erfüllung eines Vertrages
c.	Aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

Welche Daten werden erhoben und verarbeitet?
Wir erheben folgende persönliche Daten:
1. Name und Vorname
1. Arbeitgebername
1. Erhebungsdatum
1. Zertifikats- und Ausbildungsdaten
1. Auswertedaten Psychische Belastung
	Welches berechtigte Interesse haben wir an den Daten?
Auftragserfüllung Arbeitsschutz gemäß Vertragsgestaltung, sowie Umsetzung gesetzlicher Grundlagen (Brandschutzbestimmungen, Arbeitsschutzgesetz, Gesetze und Vorschriften) Sowie Umsetzung der Ausbildung im Bereich Arbeitsschutz.

An welche Parteien werden die Daten übermittelt?
Eine Weitergabe Ihrer Daten durch Unternehmen erfolgt innerhalb des Unternehmens an folgende Parteien: 
1. Die erhobenen Daten werden an Ihren Arbeitgeber (Führung) weitergegeben.
Die Daten werden ausschließlich zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen  Darüber hinaus erhalten externe Stellen Ihre Daten ausnahmslos nur dann, wenn diese von uns auf ihre Pflichten als Auftragsverarbeiter vertraglich verpflichtet wurden (Art. 28 DS-GVO) und gewährleisten, dass sie Ihre Daten gemäß unseren Weisungen verarbeiten.

Werden die Daten in ein Drittland übermittelt?
1. Nein

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Unternehmen speichert Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die Erbringung der damit verbundenen vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlich ist. Hiervon umfasst ist neben der Dauer der eigentlichen Geschäftsbeziehung auch die Datenverarbeitung im Rahmen der Anbahnung und Abwicklung von Verträgen und Aufträgen. Daneben unterliegt das Unternehmen verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch sowie aus steuerrechtlichen Vorschriften (Abgabenordnung – AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen fünf bis zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig Jahren).
Welche Rechte haben Sie?
Sie haben das Recht, jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten verarbeiten und das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten. Daneben steht Ihnen das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung zu, sowie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzulegen, bzw. die Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen oder die Datenübertragung zu fordern.

Haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde?
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Postanschrift:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach 
Telefon: +49 (0) 981 53 1300 
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300 
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de 
Sie haben dort auch die Möglichkeit eine Beschwerde „Online“ zu erklären.



Unternehmensbezeichnung
PLZ, Ort, Straße, Hausnummer
Erreichbarkeit
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